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RS UVS Steiermark 1996/09/25 30.4-
137/96

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1996

Rechtssatz

Der Tatort ist im Sinne des § 44 a Z 1 VStG nicht ausreichend bezeichnet, wenn bei einer Übertretung nach § 366 Abs 1

Z 1 i.V. mit § 5 Abs 2 Z 3 GewO dem Beschuldigten nur zur Last gelegt wird, auf seiner landwirtschaftlichen Säge

gewerbsmäßig Bauholz ohne Gewerbeberechtigung geschnitten zu haben. Die bloße Erschließbarkeit des Tatortes aus

der Adressierung eines behördlichen Schriftstückes (an den Beschuldigten) reicht zur diesbezüglichen Konkretisierung

gemäß § 44 a Z 1 VStG nicht aus(vgl. VwGH 25.2.1992, 91/04/0227).

Schlagworte

Tatort Adresse Anschrift

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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